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Mitarbeiterprämie 2025 – Steuerfrei, aber nicht beitragsfrei! 
 

Auch im Kalenderjahr 2025 können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern aufgrund der kürzlich neu 
eingeführten Regelung wieder eine steuerfreie Mitarbeiterprämie gewähren – jedoch unter geän-
derten Rahmenbedingungen im Vergleich zu den Vorjahren. 
 
 
Eckpunkte der Mitarbeiterprämie 2025 
 

• Maximalbetrag: 

Bis zu € 1.000,00 brutto pro Arbeitnehmer und Kalenderjahr lohnsteuerfrei. 

• Keine Lohnnebenkostenbefreiung: 

Sozialversicherungsbeiträge sowie DB, DZ und Kommunalsteuer sind zu leisten. 

• Kriterium der Zusätzlichkeit: 

Die Prämie muss eine zusätzliche Zahlung darstellen – sie darf also bisher nicht regelmä-
ßig gewährt worden sein. Frühere Corona-, Teuerungs- oder Mitarbeiterprämien sind da-
bei unschädlich. 

• Keine kollektivvertragliche Regelung erforderlich: 

Die Prämie kann frei vereinbart werden – es braucht keine kollektivvertragliche oder sons-
tige lohngestaltende Vorschrift. 

• Keine Gruppenregelung nötig, aber sachliche Gründe erforderlich: 

Differenzierungen zwischen Arbeitnehmern sind zulässig, müssen jedoch aus sachlichen, 
betriebsbezogenen Gründen nachvollziehbar begründet sein (z. B. Leistung, Abteilung, 
Arbeitszeit etc.). 

• Deckelung bei Auszahlung einer Mitarbeiterprämie und Gewinnbeteiligung: 

Werden im Kalenderjahr sowohl eine Mitarbeiterprämie als auch eine Gewinnbeteiligung 
iSd § 3 Abs 1 Z 35 EStG gewährt, kann insgesamt pro Kalenderjahr nur ein Betrag von € 
3.000 lohnsteuerfrei bleiben, andernfalls besteht ein Pflichtveranlagungstatbestand. 
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Beispiele: 

Ein Mitarbeiter erhält € 3.000 als Mitarbeitergewinnbeteiligung im Jahr 2025 und zusätz-
lich € 1.000 als Mitarbeiterprämie. Insgesamt werden also € 4.000 ausbezahlt. Der Mit-
arbeiter ist damit veranlagungspflichtig und der den Betrag von € 3.000 überschreitende 
Teil ist der Lohnsteuer zu unterwerfen. Die Mitarbeiterprämie wird also steuerpflichtig. 

Ein Mitarbeiter erhält € 2.000 als Mitarbeitergewinnbeteiligung und zusätzlich € 1.000 als 
Mitarbeiterprämie. Da insgesamt der Betrag von € 3.000 nicht überschritten wird, sind 
beide Bonuszahlungen zur Gänze steuerfrei. 

 
Achtung: Sozialversicherungsrechtliche Einstufung beachten!  
 
Je nach Auszahlungsmodus ist die Prämie als laufender Bezug oder Sonderzahlung zu werten, 
dies kann bei geringfügig Beschäftigten zur Vollversicherung führen. 
 
Sollten Sie schon eine Mitarbeiterprämie auszahlen wollen, geben Sie uns bitte Bescheid. Die 
programmtechnische Abrechnung der Mitarbeiterprämie sollte voraussichtlich im September 
möglich sein. 
 
Gerne unterstützen wir Sie bei der optimalen Umsetzung! 
 
Ihr ECOVIS Betreuer-Team 
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ECOVIS – Das Unternehmen im Profil 
 
Aus Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung wurden in den letzten Jahrzehnten zunehmend komplexe 
und anspruchsvolle Beratungsdienstleistungen. Ein hohes Maß an Branchenkenntnis, Expertenwissen 
sowie langjährige Erfahrung sind erforderlich, um ein kompetenter und leistungsfähiger Partner zu sein. 
 
Seit nunmehr 40 Jahren beraten wir Klein- und Mittelbetriebe, national und international tätige Unterneh-
men und Freiberufler in Wirtschafts- und Steuerfragen – umfassend, praxisnah und leistungsorientiert. 
Das partnerschaftliche Vertrauensverhältnis, die persönliche Beratung sowie effektive Lösungen zur Ver-
wirklichung Ihrer Ziele – das sind die Dinge, die Sie als Mandantin/Mandant von uns ganz selbstverständ-
lich erwarten können. Jede Mandantin/jeder Mandant hat seinen festen persönlichen Ansprechpartner. 
Das ist für uns Voraussetzung für kontinuierliche und hochwertige Beratung und Betreuung. 
 
ECOVIS Austria mit den Standorten in Wien, St. Pölten, Scheibbs, Wieselburg, Wr. Neustadt, Salzburg 
und Schladming betreut Sie mit ca. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen der 
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 
 
Darüber hinaus bieten wir als Teil eines internationalen Beratungsnetzwerkes unseren Mandantinnen und 
Mandanten in über 90 Ländern weltweit starke Partner vor Ort, die auf Know-how und Back-Office der 
gesamten Unternehmensgruppe zurückgreifen. 
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